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Die Constitutio 397 VO 31 Mai 1956 un die
Statifuta C Sra l na VO S 1956 en den Ordensgenossen-
SchaIiten un ordensähnlichen erbänden mi1t der Einführung des pasto-
raltheologischen Uurses e1inNne Au{fgabe gestellt, deren Bewältigung nicht
infach ist.
Der strukturelle Au{fbau des Pastoraltheologischen Uurses wird UrC! eine
el vorgegebener Normen bestimmt. Die allgemeinrechtlichen ormen
Sind 1n den Statuta Generalla zıt. STG) niedergelegt Die einzelnen Ver-
an sind gehalten, daneben eigene Studienordnungen erlassen, die
die allgemeine Gesetzgebung den Bedürinissen entsprechend konkretisle-
ren und ergänzen SLIG Art. 19) S1ie dienen als weltere echtsquellen TUr
den Au{fbau VO  5 Pastoralıinstituten und Pastoralkursen. Hur das 1MmM TOl=-
genden (S Uu. IL.) es:  rı1ebene Institut War neben den Statuta Generalıa die
„Ratıo Studiorum Societatis Apostolatus Catholici“ ZIit MS maßge-
bend S1e hält sıch ın der e der Pastoralausbildung 1mM allgemeinen

die gesamtkirchliche Gesetzgebung un bringt 100006 ın wenigen Fällen
Erweilterungen.
Die vorgegebenen Normen S1Nd verhältnismäßi knapp Slie geben NULr

Rahmenbestimmungen. Diıies ist eich begreiflich, da die pastorale Praxis
un Aufgabe icht 10NOH 6 VO  n Verband Verband, sondern auch ach
Sprache und Land verschieden un einem relatıv raschen Wechsel untfier-
worien 1st. uberdem ist auch für den esetzgeber erst eine äangere Er-
fahrung nöt1g, konkrete Bestimmungen mi1t allgemeınem eltungs-
bereich geben können.

ZEITLICHE BESTIMMUNGEN
Der Pastoralkurs muß unmittelbar die theologischen Studien ange-
schlossen werden. Seine Dauer beträgt weni1gstens e1n Jahr STG Art 48

Ir RS’T 223) Eın uljahr muß wenı1gstens NCUNn Vo Monate ANS-
bıldungszel umiassen SIG Art 1; RS'T Z diese Bestimmung gilt

Die folgenden Ausführungen berücksichtigen neben den allgemeinrechtlichen
Normen auch die besondere Studienordnung der Pallottiner.
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nıcht NUrLr {Ur die philosophische und theologische, sondern auch t{Uur die
pastoraltheologische Ausbildung Kur den Pastoralkurs sınd 1n dieser
Hinsicht keine Sondernormen vorgesehen. Er muß zZe1tliCcl deshalb als
uljahr ım eigentlichen MN gestaltet und autft Neun Monate ausgedehnt
werden Die übrıgen dreı Monate des Jahres können TUr Ferien und
Sonderaufgaben bestimmt werden.
Während das chuljahr für die philosophisch-theologische Ausbildung rund
180—200 Vorlesungstage zahlen muß SIG Art e k: 238),
gıilt für den Pastoralkurs eine Sonderbestimmung. Als untfere Grenze
sind für ihn hundert Vorlesungstage vorgesehen. Der Übungseinsatz 1n
der Seelsorge darf el nıcht mitgerechnet werden SIG Art S)E
RS’TL 2283)
ach dem Oa des Gesetzes 10001 also das Pastoraljahr an
dauern WwW1e das philosophische un theologis Studienja led1 Cie
Zahl der orlesungstage ist zugunsten e1INeSs schulisch wirksamen Einsat-
ZeS herabgemindert.
Mehrere Schutzbestimmungen geben dem Pastoralkurs die gleiche abıl-
11631 W1e den theologischen ursen. Die zuständigen Obern dürfen TU  — bel
höheren kirchlichen Studien Befreiuung V Pastoralkurs gewähren. Die
Apostolatsfiormung muß annn aber autf andere Weise erfolgen S IG ATK
48 2 RS'T 228) INe Ausbildungspause zwischen den theologischen un
pastoraltheologischen Studien ist nicht vorgesehen. S1e WAare die
ausdrückliche gesetzliche Bestimmung SIG Art. k RST 223) Ebenso
sSind eigenmächtige Abstriche zeitlicher Art verboten. Der vorgeschriebene
Ausbildungsgang mu vielmehr en Zelten un ın en selinen Gra-
den vollständig un eingehalten werden. Krafit ausdrücklicher Be-
stimmung iıst den ern nıcht rlaubt, VO  3 ihm dispensieren oder ın

eschneiden, auch nıcht autf TE dringender Notwendigkeiten oder
Nützlichkeitserwägungen STG Art 4

BESTIMMUNGEN
ach allgemeinem Recht sind tur die Pastoralausbildung ın gleicher
Weise wI1e für die übrigen Ausbildungsstufen eigene Niederlassungen
mögliıch DZW. vorgesehen DYILC Art Z 4 Diese Niederlassungen
können für den Gesamtverband errichtet werden (Sedes generales oder
internationales), für mehrere Provınzen gemeınsam (Sedes interprovinci-
ales) oder auch fur eiINe einzelne Provinz (Sedes provinclales). Bisweilen
können S1e auch für eınen einem einzigen Ort lokalisierten Verband
notwendig werden (Sedes Oocales STG Art 24l 4 Pflicht der höchsten
Verbandsobern ıst CS erwägen, ob nıcht durch gemeinsame Institute
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e1Ne bessere Ausbildung gewährleıistet werden kann; dieses Zael ist. das
oberste Gesetz aller Überlegungen 1ın dieser Ta STG Art

Huür die Gesellschait VO Katholis  en Apostolat (Pallottiner) gelten C a-
neben noch einıge Sondernormen. Der Pastoralkurs muß 1n gesell-
schaftse1igenen Häusern durchgeführt werden RST 224) achbarpro-
vinzen gleicher Nation oder Sprache sollen e1n geme1iınsames Pastoralthe-
ologisches Institut beschicken RST 229) Wenn möglich S1iNd die NSLUIU
1ın einer Großstadt errichten, da dort die reicheren Bildungsmitte un
größeren Möglichkeiten TUr den raktischen Eıınsatz gegeben S1INd. Als
vortiel  aft WI1Ird die Errichtung Sitz eliner der esells  aft anverirau-
ten Pfarrei betrachtet RST 226)

INH.  HE ESTIMMUNGEN

Der Kurs hat Apostolatsstudium und ApostolatspraxI1s, die bereits 1n den
unteren Ausbildungsstufen eingebaut Se1N mussen SIG Art. 47), fortzu-
führen un ZUIN schulischen Abschluß bringen Die Mittel hilierzu sind
doppelter Ar% theoretische Vorlesungen mi1t Übungen einerse1ts, anderer-
SE@e1ITS Einsatz 1 praktischen Apostolat ın einem gemäßigten Umfang SLIG
AT 48 : RS'T 223)
Als Gegenstand der Vorlesungen un Übungen wird die Pastoraltheologie
bezeichnet SLIG Art 48 1 RS'T 223), die auf das besondere Ziel des
erbandes ausger1ı  tet Seıin muß SIG AT 4.7 Z RS'T 222) Nähere Hın-
Welse ın direktiver orm g1ibt die Constitutio „Sedes Saplentlae“ (n 39)
anach sollen Vorlesungen ber sychologie, Pädagogik, Kate-
el sozlale un eigentlich pastorelle Fragep eingebaut werden. In dem

Diese Bestimmung mag zunächst hinderlich erscheinen, da G1E die teilwelise
angestirebte Zusammenarbeıt mehrerer Verbände 1n einem gemeinsamen
stitut beschränkt der unmöglı macht. S1le hat siıch inzwischen als VOLI'«=-
el erwlı1esen. Die Praxıs hat gezeligt, daß eın quantıtativ un qualitativ
enügender Seelsorgsraum {Üür den Apostolatseinsatz der Kursteilnehmer
iıcht leicht finden ist. Der Eınsatzort dart nicht ın allzu grobher Entfer-
NnNung VOom NSULU sich befinden, da Sonst der lebendige un efruchtende
Wechsel zwischen Theorie un Praxıs icht errelCl| werden kann. Sodann
ist auf kleinem Raum schwer, die hinreichend ahl VO.  5 Seelsorgern
finden, die bereit sind, sich die anvertrauten Neupriester muühen un:
S1e welterzuführen. Mag die Befähigung auch vorhanden seln, oft
die e1% für dlese Au{fgabe. Eln welterer Tund für das eigene astoral-
theologische NSILILH ist dessen Auswirkung auf die Gesells  ff Der Lehr-
körper des Instituts muß sich beruflich mi1t dem besonderen iel der esell-
S  al seiner Anpassung die Verhältnisse un selinen zeitgemäßen HOY-
INe  5 eschäffigen. Wird diese Au{fgabe ernst S  mmen, mMu. S1e notwen-
dig für die Gesellschaft bringen
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Motu proprio0 Pius XIl „Quandoquide:  cc werden als weitere orle-
sungsgegenstände die öte der Zeıt, ihre eianren Uun:! Krisen un: die
aktuellen Mittel ihrer ehebung genannt
Der Eınsatz 1M praktischen Apostolat, dem zweıten Ausbildungsmitte. des
Pastoralkurses, sol1l einen mäßigen Umfang en SIG ATrı 48 1LS RS'T
228) Seine Art richtet sich nach der Eigenart des erbandes un seliner
spezlellen Au{fgabe SIG Art 48 i RS’T 223) Die Ausgestaltun mMuß
Von den Ausbildungszwecken her bestimmt seln, da die Kursteilnehmer
1ın der pastoralen Praxıs weiliterfiführen un vervollkommnen muß SLIG
Art 48 I RS'TI 223) Ausbildungsiremde Jele dürfen deshalb 5  m den
bestimmenden Einfiluß ausüben; S1e dürfen den Ausbildungsgang ZU.
mindesten nıicht hemmen. Darum darf der Kurs icht qls ushil{ifis-
reservoilir einer Niederlassung oder Provınz betrachtet werden Seine
ILdealform erreicht der Pastoralkurs, WE Praxıs un theoretische Aus-
bildung and 1ın Hand gehen un aufeinander zugeordnet un: abgestimmt
S1Nd. Der Gesetzgeber bringt dies durch die eNSseE Verbindung beider Aus-
bildungselemente ZU. Ausdruck vgl STG Art 48 L5 RST 223) iIne
Annäherung a die Idealform ist er T: möglich, WwWenn theoretische
un: pr  1S' Schulung untier einheitlicher Leitung un Planung stehen

IL Das Pastoraltheologische Institutfr dıe deutschsprachigen
Pallottinery

Von Dr Alfons Wehringer SAÄC, Friıedberg be]l ugsburg
urch Vereinbarung der höheren ern der eutschsprachigen Pallottiner
un mıit Billigung der Generalleitung wurde der süddeutschen Pallottiner-
PrOvIinz der Aufbau eiNes Pastoraltheologischen Instituts übertragen. Es
soll den Pastoralkurs für die Neupriester der beteiligten Provinzen und
Gebiete urchführen Der Ansatz 1n der Planung geht aber weilter. Das
Institut soll eın nNstrument für die Wortentwicklung und zeitgemäße An-
PAaSSung des Gesellschaftsapostolates, vornehmlich des Laienapostolates

41 (1949) 165 1LE aps Pıus IT errichtete amı das Päpstliche Pa-
storalinstitut ‚ugen; die estiimmung des Motu PrOopr10 en T  — für
dieses NSIiLU verpflichtenden Charakter, SINd darüber hinaus auch HÜr —
dere Einrichtungen der gleichen Art beispielhaft.
Das Sonderrech der Gesells  aı VO: Katholischen Apostolat gibt RST
2920 eine genaue und Zeitangabe für die Vorlesungen. Nach mund-
‚er Anwelsung der Generalleitung ist S1Ee edigli direktiver atur.  1e
Entscheldung ist darum ‚egründet, dalß die Gesells  aft astoraltheologische
Kurse en funf Erdteilen und fur einen sehr unterschiedlichen PpOsStO-
latseinsatz urchführen muß
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